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uf unfern Landtagen sind sammtliche sieben und zwanzig Depu-
tirte, so lange sie nicht ihre Instructionen überschreiten, die 

Repräsentanten der Ritterschaft. Von ihnen kann auch wohl durch 
eine Stimmenmehrheit etwas beschlossen werden , wenn durch einen 
solchen Schluß Niemand in seinen Rechten gekränkt wird.— 
Auf unsern (^onvoLakionen aber, wo die Deputirte gewählt und zum 
Landtage instruirt werden, erscheint nicht allemal der gehörige nume­
rus convocawrum. Zu diesem nuinero gehören nach den Hey uns in 
Zup^Iementum iuris geltenden römischen Rechten wenigstens zwey 
Dritthelle: und nur unter den in gehöriger Anzahl erschienenen, kann 
etwas insjora vvta beschlossen werden» ^ 

Diese nähere Bestimmung des römischen Rechts ist, wie Leysev 
<7. I. anzeigt, eine im teutschen Reich billig angenommene Richt­
schnur. Sollten wir sie nicht auch dafür annehmen, nicht auch da­
für sorgen, daß, fo viel möglich, der gröste Theil der vjritim genom­
menen Landschaft an der gesetzgebenden Gewalt Theil nehme? Da­
für hat auch in vorigen Zeilen die Landschaft auf ihren Landtagen 
mehrmalen gesorgt, Diese Sorgfalt ist deswegen nothwmdig, 
weil es, wenn wir unter den in zu geringer Anzahl erschienenen, 
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jora vvts gelten lassen, /eicht geschehen kann, daß so gar von der klei­
neren Zahl der viritim genommenen, also wahren Landschaft wider 
den Willen der größeren Anzahl derselben etwas beschlossen wird. — 
Man kann sich, wenn ich nicht irre, ausserdem noch einen Fall den­
ken, wo die Pluralität in den Stimmen, der auf Landtagen versam­
melten Landbothen nichts weniger ist, als die wahre Gesinnung des 
grösten Theils der Landschaft, die durch jene vorgestellt wird. Denn, 
gesetzt, es werde in 14 Kirchspielen, die in ihren Bezirken nicht so 
viel Adelhöfe, oder Eingesessene haben, als die i z gegenseitige ent­
halten, ein Schluß von so einer Mehrheit gefaßt, welche in jedem der 
,4 engeren Bezirke durch das geringe Uebergewicht einer einzigen 
Stimme erzeuget worden; so werden auf dem Landtage zwar 1 z De-
putirte von 14, also dem Schein nach, weniger von mehrem, im 
Grunde aber doch die grössere Zahl der wahren Landschaft von der 
kleineren Zahl derselben überstimmt feyn. — So selten ein solcher 
Fall feyn mag, so ist er doch möglich, und nur die Möglichkeit woll­
te ich zeigen. Ja, es gehört zu dieser Möglichkeit nicht einmal, daß 
in den 14 kleineren Bezirken die Mehrheit überall nur durch das 
Uebergewicht einer Stimme erwachse. Man nehme in etlichen dieser 
Kirchspiele ein auchetwas grösseres Uebergewicht an, dagegen aber in den 
1 z übrigen einen durchgängig, oder fast allgemein herrschenden Wider­
spruch/o ist derselbe Fall möglich,und es wäre auf dem Landtage auch dann 
eine nur scheinbare Mehrheit vorhanden. Dieser mögliche Fall verdient,so 
wie dessen möglichste Verhinderung unsere ganzeAusmerksamkeit. Wenn 
ich solche zu erwecken suche, so befürchte ich von keinem Wohlgesinnten 
einen Vorwurf, weil ich mich als ein Mitglied einer so sreyen und 
edlen Gesellschaft betrachte, die das freymüthige Denken und das be­
scheidene Forschen nach Wahrheit gerne sieht, und mit edlem Wohl­
gefallen bemerket.— Aus diesem Grunde will ich meinen Brüdern 
Lur unpartheyischen Prüfung eine Untersuchung mittheilen, welche 
nicht blos für unsere Zeitgenossen, sondern auch für unsere Nachkom­
men, welche zu aller Zeit wichtig genug zu feyn scheinet; die Unter­
suchung: ob, und wie weit die Mehrheit der Stimmen, wenn sie 
auch noch so groß wäre, in Contributionsauflagen Gewicht habe« 

So wenig als eine noch so grosse Mehrheit durch ihre Verordnun­
gen den unveränderlichen Naturgesetzen, den Gnmdverfassungen und 
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wohlhergebrachten nützlichen Gewohnheiten, so wenig sie insonderheit 
dem Privateigenthum und andern unverletzlichen Rechten der Privat­
personen zu nahe treten darf; ̂  eben so wenig hat sie an und für 
sich allein betrachtet, das geringste Recht zur Bestimmung solcher öf­
fentlichen Abgaben, welche nicht einer Gemeine yua wli obliegen, die 
also nicht zu den Gesellschaftspsiichten gehören. 

Wie kann es auch mit dem Begrif der bürgerlichen Freyheit, 
oder mit der Eigenthumssicherheit bestehn, wenn ein gesellschaftlicher 
Theil von seinem Vermögen bios deswegen was aufopfern muß, weil 
eine Mehrheit seiner Mitglieder ihn zu einem Beytrage auffordert, 
der nach seiner Ueberzeugung nicht zur Vermehrung des gesellschaft­
lichen Wohlstandes dient ? Wo bleibt da das Gleichgewicht gesell­
schaftlicher Rechte, wo die Sicherheit des Eigenthums, welches in 
wohleingerichteten Staaten für so heilig und unter vorzüglichem Schutz 
der Gesetze gehalten wird? Dieses Gleichgewicht, diese Sicherheit 
betrachtet daher ein grosser Schriftsteller als das Kennzeichen, ja selbst 
als das Wesen der politischen oder bürgerlichen Freyheit, mithin als 
das gröste Kleinod der Menschen, zu dessen Erhaltung sie eben in bür­
gerliche Gesellschaften eintraten. Er sagt in seinem vortreflichen Wer­
ke vom Geist der GeseHe ^c!.^ I^a liberte politiHue ue /e trouve 
toujours cisus les etats moderet, zzarce<zue tout 5»omme, Hui a du 
pouvoir, u'eli czne tro^i ^>orte u eu sbuler.— liberte ^olitiHue 
eoniilie 6su8 ja turete. On seut 6ouc, czue le Gouvernement eti 
moäere, <^ue ^>1u8I'el^rit de liberte re^ue, ^»Iu8 les svrtuue8 out äs 
iurete. 

So erhellet es denn schon aus den Begriffen des Eigenthums, 
und einer aus Gliedern, die unter einander gleiche Rechte haben, be­
stehenden Gesellschaft, daß die Mehrheit solcher Glieder den wider­
sprechenden , oder nur nicht bewilligenden Theil mit neuen Auflagen 
nicht beschweren könne, und daß überall, wo noch der Geist der Frey­
heit herrscht, auch der so natürliche als in gemeinen Rechten ange­
nommene Grundsatz gelten müssen Ouo6 omue8 timZit, sb omuidus 
äebet a^rokari, aäeo ut is etiam, Hui vocatus M et com^aruit, seä 
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äiilenilt, ex vlacito ceterorum omnium non o^IlZstur. — Nach 
diesem Grundsatz richten sich die bürgerlichen und canonischcn Rechte 
und wollen ausdrücklich, daß in dergleichen Fällen die Meynung des 
nicht einwilligenden der gegenseitigen vorgezogen werden müsse. 
Das ist auch die einmüthige Behauptung aller bewährten Rechtöge-
lehrten. Leyser mag deren Stelle vertreten. keZula illa^ sagt 
er, (juoä majora V0ta conclucjant, non ubivis, leä tantuni in colle-
AÜz et univerlitatibus, Duales sunt curia, conlellus iuäicum, in ^ui-
I>N8 nulla ilnAulorum utilitas vextitur, locum kakst. ^.t cuin ^lurcs 
in colleAium sli^uoä non eoiverunt^ Leä in communionem reium 
suarum inciclerunt, aut locietatem inierunt, tum, HM« 
i»ini^unm svret, uni s reli^uis ^>er 
^lura 5uE a^ia 6amnum ^raeiuäiciumve aikerri. I^ic ißituriura ̂ >rae-
ci^iiunt, ut, c^uvä omnes tanZit, gl) Omnibus c^uc^ue ap^robetur, rUi 
in re cvmmuni meÜor ilt ratio ^roliibenri«, ut ^!ure5 funäi äomiüt 
uno lolo äislentiente ^uncio lervitutem im^onere ne^ueant. In ei­
ner andern Stelle ^-1 sagt er: l^uum privat! convetitionibus üüs Ubi 
ij)ll nocere c^ueant, uti^ iL z?er pactum MKN5M6 c^nem^iam ab onere 
libersre, eiuz^us zartem in 1e 5u5ci^>ere ^oll'unt. kactum tarnen «?m» 
7UM5 rex^uiro, c^uum, c^uoä omnes tanZit, ab omnibus a^probanäum 
^it. k^ec univertitate8, et colle^ia exci^>io. Ltli enim in 
Ins, huoä maiori ^,grti ^»lacuit, Pro eo I^abeatur, ac il omnes eZerint, 
I^aec tamen re^ula arctilluni^ Iimitibu8 circumicribenäa e5t, ut non 
^eitineat acl Iibernlitate8 exercenäas, ^raemia 6anc!ci, 

cum ceterorum msmbrorum incommoäo et damno. Ita-
.i^ue uniu8 äiü'ensns äecretam a re^i^uis omnibus immuniratem irritam 

Es ist demnach eine in Rechten gegründete und unumstösliche 
Wahrheit, daß in einer gleich frcyen Societat die Stimmenmehrheit 
an-und für sich allein betraä)tet, in Bestimmung ungewöhnlicher Ab­
gaben und da, wo iura lmZulorum mit einschlagen, kein Gewicht 

habe; 

l^e^ Z .evser s^>ec. ZZI. m. 6. l'e^. 8trvck. u!u moc!« ?anä. 1^. zc). §.7. 
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28- 7?- commun. äivid. 29. äe reZ. iur. in 6to. 
8pec. 4. m. s. ipsc. liß. m. Z. 
8^ec. 670. in. 57. 



habe; und daß der Widerspruch eines einzigen Mitgliedes das Vor­
haben der Uebrigen vereiteln könne, wenn diese ihn einer willkürlichen 
Schätzung unterwerfen wollen. 

So kann dann ein jeder aus eine? solchen Gefellschaft, jeder Bür­
ger der keine fciavifche Fesseln tragt, also ein jeder unter uns durch 
feinen Widerspruch den von der Mehrheit in seine Rechte gewagten 
Eingrif verhindern. Er findet dazu die Berechtigung in natürlichen 
und positiven Gesetzen nicht allein, fondern auch selbst in der ursprüng­
lichen Einrichtung, oder in der Natur unsrer bürgerlich freyen Ge­
sellschaft» Denn wir haben im ^rivileZio LiZikmuucii, §. 4, uns 
die Rechte und Gewohnheiten unsrer Vorsahren, der alten Teutschen 
vorbehalten. Diese beugten ihren freyen teutschen Nacken nie unter 
ein eisernes Joch. Sie unterwarfen ihr Vermögen nie einer willkühr-
lichen Schätzung, fondern leisteten nur im Nothfall einen willigen 
gleichsam erbetenen Beytrag. Das bezeugen die gemeinen teutschen 
Rechte sowohl, ^ als die uralten Rechte unsers mit dem teutschen 
Reiche ehemals verbundenen Landes, wie z. E. des Herrmeisters 
Meng den ^-llecuratiou wegen Befreyung von Auflagen, äat. VVol-
mar 1457. und dann die auf teutfchem Reichstage 1549 geschehene 
Freysprechung Liefiands von Abgaben. Bcy unserer 1 s6i. an Poh­
len er fo lg ten Lubiect iou bestät ig te  daher  auch König S ig ismund 
August im angeführten ^rivileZio §. 21. das Recht unsrer Vor­
fahren zum etwannigen Bedürfnis des Königs und der Republik pro 
tempore eine öffentliche Contribution selbst zu bewilligen durch ge­
meinschaftliche Einstimmung aller Eontribuenten, 

Diese königliche Concesswn war so gerecht 
als billig. Denn für den oberherrfchaftlichen Schutz stellen wir den 
stipulirten Roßdienst, Ausserdem aber kann zu einer anderwei­
tigen dem Könige zu leistenden Contribution eine allgemeine Verbind­

lichkeit 

I^eI5eici kepert. iur. ^riv. rom. (Zerm. j). 572. Seckendorf teut-
scher Fürstenstaat z. c. z. u. 8» Mosers Sammlung neuer Ab­
handlungen von teutschen Staatssachen, 176s. Samml. 1. Ab-
handl. 1. z. z. 
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lichkeit für uns nicht anders entsteh«, als durch eine ganz allgemeine 
Bewilligung. Wir hattet! folglich bey und nach der 8uKiection das 
unstreitige Recht, keine andere Contributionen zu zahlen, als die 
entweder nothwendig waren oder allgemein bewilligt worden; hinge­
gen keine Verbindlichkeit uns einer von der Mehrhei: bestimmten 
Schätzung zu unterwerfen. Durch Hülfe dieses vom nachfolgenden 
Könige Sigismund III. i6is. wieder bestätigten Rechts, so wie 
durch Hülfe der gefunden Vernunft finden wir die Ungezwungene rich­
tige Auslegung des 57. §x>Ki der 1617 errichteten Regimenksform-
Die Worte desselben lauten also: ^.ersrium provincisle publicum in-
Aituatur, et certus csnmbutioniz modu8 in ^uoliket conventu pu­
blica Agtustur. In c^uv ^»ncienclo pluralitas votorurn concluclet, cui-
^ergri.0 uuu8 ex ^ustuor Lapitanei8, cluo ex nobilitate prselicientur. 
Wenn durch diesen Paragraph das Recht der Stimmenmehrheit so­
weit ausgedehnt wäre, daß öin jedes Glied unfrer Gesellschaft sich 
der Willkühr der Mehrheit schlechterdings unterwerfen mDe, sie 
mag auch ohne bewiesene Notwendigkeit die nicht willigenden in aus­
serordentliche Contribution setzen wollen; fo wäre ja durch die Regi­
mentsform, diese Grundlage unsrer bürgerlichen Glückseligkeit, die 
Eigenthums - Sicherheit, als die ächte politische Freyheit aus unserm 
Staate gleichsam verbannt. Eine so verhaßte Auslegung des Ge­
setzes würde gerade zur Knechtschaft führen und wider die bekannte 
Rechtöregel laufen: „ocliola reirictive interpretAriäa sunt.,, Allein 
diese ausdehnende Auslegung des Gesetzes wird nicht einmal vom 
Buchstaben desselben begünstiget. Denn die Worte: aerarium pu-
klicmn inliituatur etc. setzen ja voraus, daß ein solches gersrium M 
errichten sey, welches nach dieser gesetzlichen Vorschrift dem Publico 
dienen und deswegen unter Bewahrung eines Oberhauptmanns und 
zwey adelicher Personen stehen soll, welche drey Personen nach dem 
1642 errichteten modo execut. contribm. §. 8- drey unterschiede­
ne Schlüsseln^absonderlich dazu haben müssen, also, daß keiner ohne 
den andern esofnen könne. Ferner gehn die Worte : in (lcit. 
contl-ik. moäo) laucienäo, auf die Festsetzung der Art und Weise, 
wie eine Contribution hiezu geschehen soll. Denn im vorhergehenden 
§» Z4, wo der Ritterdienst bestimmt wird, ist auch zur Stellung des­
selben ein gewisser moäus vorgeschrieben. Es soll nemlich von 20 
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Hacken (das ist von einem heutigen Roßdiensthacken) ein fertiger Reuter 
gestellt, und deswegen eine Hackenrevision vorgenommen werden. Der 
Ritterdienst geschieht alfo allemal nach der Hackenzahl, als nach dem vom 
Gesetz vorgeschriebenen mocio. Dagegen ist im z?.§. nicht mehr dieRede 
vom Ritterdienst, sondern von Errichtung eines dem Publieo dienenden 
serarii. Hiezu soll auf Landtagen comribuirt werden. Ab es aber nach 
der Hackenzahl , oder auf andere Art geschehen soll, ist da nicht be­
stimmt, sondern dem Schluß der Mehrheit überlassen durch den Aus­
druck mo6u, comribmioniz, welcher nach dem Sprachgebrauch eher 
die Art der Contribution, als das Maas derselben andeutet» Diese 
Bedeutung ist auch uachgehends von der Lündfchaft angenommen, in­
dem sie den mo6um, oder die Art / zuweilen nach Beschaffenheit .der 
Zeit und Umstände verändert hat. Denn sie willigte zu einem so ge­
setzlichst! unter drey Schlüsseln bewahrten aerario publica einmal 1648 
auf dem Landtage vom Pferde 20 fl. auf gewisse Jahre; ein ander­
mal aber, nemlich im Jahr i6s6 den i Ften August, gewisse Rauch­
gelder, und dann wieder im Jahr 1658 den isten Julii und i^ten 
September, gletchfalls Rauchgelder zur schleunigen Rettung, des Lan­
des aus den schweren Kriegsnothen, mithin zum wahren Landesbesten. 
Auf den 1714 den 2zsten März, und 171s den i6ten Julii gehal­
tenen Conferenzen einigte sich die Landschaft über den mocium, wie 
und welchergestalt die snera patriae zu tragen wären? weil wegen der da­
mals erlittenen Entvölkerung, der msäu8 nach Roßdienst zu willigen 
nicht thunlich war. Der neue moäus aber sollte laut §. 4. I^auci. 
pubj. 1717. 6en F. kebr. aci Interim gelten. Hierauf wurde durch 
die königlich? Commißion von 1717 eine Hackenrevisionsordnung fest­
gesetzt, und in dem darauf 1718 den isten Julii gefolgten Landtags­
schluß §. i2.statuirt, daß hinführo nicht anders, als nach Roßdienst­
hacken die onera patriae zu tragen seyn. Jenes aber vormals nach 
Zeit und Umstanden abgeänderte Verfahren in der Art.zu contribui-
ren zeigt ja wohl an, daß der lnväuz aä aerarium contribuencii per 
?orm. R.eA. nicht auf eine Hackenwilligung eingeschränkt, sondern d^ß 
er bis zur Commißion von 1717 willkührlich gewesen sey, daß alfo 
die in 5orm. keZ. befindlichen Worte, in contributionis moäv ian-
cienäo etc» nichts mehr sagen, als: die Art und Weise zu contribui-
ren mag per plurima bestimmt werden. 

( B Hiesse 



Hiesse aber auch moäus hier so viel, als mensum, oder^usn> 
Win, ein gewisses Myas der Contribution, so wäre doch damit kei-
nesweges gesagt, daß die Mehrheit eine Abgabe zu jedem ihr belie­
bigen Zweck und Gebrauch bestimmen könne, sondern der Sinn des 
Gesetzes wäre in der angenommenen zweyten Bedemung des Worts 
M(xiu8 comnbutionis, nicht anders als so zu erklären: eine xer-
ki'ma beliebte Willigung müsse lediglich Zu einem so gemeinnützigen, 
so wohl besicherten LandeS-^eiario bestimmt seyn, als es das Geseß 
will und vorschreibt. Und dann wäre endlich doch der moäus con-
tribmioms, rnan mag ihn in dieser oder jener Bedeutung nehmen, so 
wie jede unbestimmte pflichkmaßige Abgabe, nur im Nothfall, nur. 
dann per zu bestimmen , wenn der Aufschub einer solchen 
Contribution bis zur allgemeinen Bewilligung mit einer LandeSgefahr 
verbunden wäre. 

Hier frage ick, was haben wir wohl ausser dieser aä Äersrium 
verordneten Contribution und ausser unserm bestimmten Ritterdienste 
noch für pstichtmaßige Ovem oder Abgaben? 

Nach Rechten kann wohl ausser diesen xer R.eZ!m. sancir-
ten Auflagen keine andere der Landschaft obliegen, als Kur welche mit 
dem höchsten Zweck, (der Salus public» ist), oder welchö mit dem nä­
heren Zweck unserer Gesellschaft, (der das Wohl der Ritterschaft ist), 
m einer nochwendigen Verbindung steht, und sich zu solchem Zweck 
a ls  Mi t te !  verhäl t ,  mi t  e inem Worte,  nur  e ine zweckmäßige 
'Abgabe, Das sind diejenigen, die einer öffentlichen Commüne oder 
Gemeine <zua t»1i obliegen, und welche von zweyerleyArt seyn können, 
i. »rdentliche, welche gewöhnlich vorfallen. Dahin gehören z. E. 
bey uns die nöthigen Kosten zu den ordentlichen Landtagen und den 
damit zuweilen verbundenen Delegationen. 2. Ausserordentliche, 
welche ihrer Natur nach selten vorfallen, allemal aber so zweckmäßig 
seyn müssen; wie z, E. bey uns die nöthigen Kosten zu ausserordent­
lichen Landtagen und zu einer ausserordentlich vorfallenden, jedoch 
nochwendigen Delegat ion;  wenn nur  e in  Deleg i r ter  nicht  
über die Grenzen seiner Vollmacht gegangen, auch nicht ein vom 
Zweck seiner Sendung abweichendes Nebengeschäft getrieben und da­



durch einen mit dem längeren Aufenthalt verknüpften grossem Auf­
wand veranlaßt hat, dessen Ersatz er von der Ritterschaft nimmermehr 
als eine Schuldigkeit erwarten kann. Das sind auch die natürlichen 
Grenzen und Regeln für einen Landesbevollmächtigten, hie Land­
schaft zuweisen bey critischer Lage ihrer Angelegenheiten zur Correspon-
denz mit ihrem Delegaten, und nur so lange Zu halten pflegt, als 
die bedenkliche Lage dauret. Ein Landschaftssexretär aber ist niemals 
gewesen, weit unsre Gesellschaft ohne den bestehen kann, ohne ihn von 
ihrem Ursprünge an über 200 Jahr? bestanden hat. 

Die zweckmäßigen oder diejenigen Abgaben, welche dm Wohl­
stand einer Gesellschaft befördern sollen, sind derselben entweder bloS 
nützlich, oder auch zugleich nothwendig, Letztere können, wie unter 
andern Leyser anmerkt, nur dann von der Mehrheit beschlossen 
werden, wenn eine dringende Nothwendigkeit eine schleunige Hülfe 
erfordert, die keinen Aufschub bis zur allgemeinen Einwilligung lei­
det ; nur muß diese Nothwendigkeit erstlich dringend, zweytens be­
wiesen seyn; die Hülfe nur so lange, als die Gefahr dauret, gefordert wer­
den ; und der Beytrag dazu den Kräften des Landes angemessen feyn» 

Weil hingegen ausser einem solchen Nothfall, nur die einmüthige 
Bewilligung aller Contribuenten der einzige wahre Grund einer allge­
meinen Verbindlichkeit bleibt; so kann so gar eine zweckmäßige 
blos nützliche Abgabe, wenn nicht Zugleich periculum in inora jst, 
durch keine Mehrheit festgesetzt werden. Denn nicht alles blos nütz­
liche ist zugleich nothwendig. Immune inter ie ciiAeiunt lieceMss et 
lzumim publicum, sigt I.evler cit. loco. Ein unendlicher Unterschied 
zwischen dem was dem Publico nützlich, und dem, was ihm nothwen­
dig ist. Für eine Gesellschaft ist dasjenige nothwendig, wor-
ohne sie nicht besiehn kann, und dazu muß ein jedes Gesellschafts-
glied was beytragen. Was hingegen blos nützlich ist, nöthigek 
nicht alle zur Abgabe, nemlich nicht diejenigen, weiche den Nutzen 
lieber entbehren wollen. Nur diejenigen, welche etwas für nützlich 
halten und es deswegen begehren, mögen auch, wenn sie wollen, al-

B 2 lein 
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lein dazu contribuiren! keneKeium «flippe et commoäum invito 
non tr-itzultur, in^rimis ii onus aclnexum d-ideat. 

Kann nun aber nicht einmal eine jedwede zweckmäßige Abgabe 
von der Mehrheit wider den Willen der Contradicenten als eine all­
gemeine beschlossen werden, wie viel weniger könnte eine Abgabe, die 
mit dem Zweck der Gesellschaft in keiner Verbindung steht, als eine 
allgemein verbindliche gelten, wenn sie nicht von allen einmüthig be­
willigt worden. Ich setze z. E. den Fall, eine gewisse auswärtige 
Gemeine verlangt von uns eine allgemeine iandescollekte» Wir sün­
digen gewiß nicht, wenn wir es ihr zugestehn, obgleich wir dabey we­
der das allgemeine Wohl unsers Vaterlandes, noch auch den uns nä­
hern Zweck unsrer besondern Gesellschaft vor Augen haben. Die 
Collekte wäre also für uns, als Bürger dieses Landes betrachtet, eine 
zwecklose, doch aber, wenn unser Land darunter nicht leidet, eine nicht 
ungerechte Handlung. Sie wäre nur für uns keine bürgerliche Ge­
sellschaftspflicht, und könnte eben deswegen nicht ohne Verletzung ge­
sellschaftlicher Rechte von einer Mehrheit festgesetzt werden, sondern 
müste, wenn sie unter uns allgemein gelten soll, nothwendig commu-
ni et unanimi omnium LOnleniu geschehen. Dieses gilt eben so wohl 
dann, wenn eine prävalirende Mehrheit an einem Subject oder an meh­
rern ein Verdienst erblickt, und es besonders belohnen will. Sie kann 
nicht zu einer solchen ihr nöthig scheinenden Belohnung, nicht zur Aus­
übung einer gewissen Freygebigkeit, von ihren Mitbürgern einen Bey­
trag abnöthigen. ^lsiora civium vota non obÜKsnt cetero8 sä Übe-
! alitates exercenäss, ^isemis äsnäa, etc. s^o.^ 

Bey allen Arten aber von gezahlten Willigungsgeldern müssen 
nothwendig die Contribuenten überzeugt werden, daß das gewilligte 
zweckmäßig angewandt worden. Deswegen muß nach dem moäo 
execut. contribut. von 1642 §. 8. auf allen Landtagen der Landschaft 
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von Einnahme und Ausgabe der Gelder Rechenschaft gegeben, und oh­
ne der Landschaft Bewilligung nichts ausgegeben werden. 

Ware aber eine Abgabe, die der Ritterschaft nicht als einer bür­
gerlichen Gesellschaft obliegt, von einer noch so grossen Mehrheit be­
williget worden; so könnte sie doch nicht wider den Willen der Contra­
dicenten bestehn, weil sonsten dieser ihre Eigentumsrechte verletzt, 
ja gar vernichtet würden, und weil die iura llnAuIormn dem Schluß 
der Mehrheit nicht unterworfen sind. 

Für die Befreyung von solchen xer xlurima beschlossenen, nicht 
aber schuldigen Abgaben sorgen auch jene weise Verordnungen unserer 
Landtagsschlüsse, deren wesentlicher Inhalt also lautet: „Wenn 
eine Neuerung oder etwas wider die Landesverfassungen auf einem 
Landtage proponirt werden sollte, soll keine j)!urgllt5i5 votorum einen 
Deputirten nöthigen über oder wider seine Inllruction, oder wider 
die Gesetze mitzustimmen. Widrigenfalls ist eines solchen Deputir­
ten Handlung eine ^ullitaet und er soll wegen strafbarer Uebertretung 
seiner InüruLtion aller Inäi'Zenats Rechte verlustig werden.,, 

Derjenige Theil also, der sich durch eine von der Mehrheit be­
schlossene Auflage beschwert findet, kann unmöglich wider seinen Wil­
len zur  Contr ibut ion gezogen werden.  Ebendasselbe behauptet  Ley-
ser in so vielen Stellen seiner Schriften. Er unterstützt diese 
Behauptung mit vielen lind starken Gründen, indem er unter andern 
sagt: komiues acl5ectibu8 luis et cupiäitatüzus Ixzrium 
cum, ^uo6 is vera non , siraeteuäunt. Its^ue iolum konmn 

vel sola gcczuitÄS non luAiciunt, ut inviti cives sct comri-
buenäuln ti^I^Qtur. 
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